
Auswirkungen

Mit der Unternehmenssteuerre-
form wurde auch die Abgeltungs-
steuer auf Kapitaleinkünfte ein-
geführt. Auf Kapitaleinkünfte im
Privatvermögen, z. B. Zinserträ-
ge, wird eine Abgeltungssteuer
von 25 % zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer
erhoben. Der Schuldner oder die
auszahlende Bank behalten die
Abgeltungssteuer direkt an der
Quelle ein und führen sie an das
Finanzamt ab. Einer zusätzlichen
Versteuerung bedarf es dann
nicht mehr. 
Der Anleger kann die Erträge
auch mit seinem individuellen
Steuersatz versteuern, falls die-
ser niedriger als 25 % ist und sich
zuviel entrichtete Steuern mit der
Einkommensteuererklärung zu-
rückholen.

Für den Unternehmer 
Gewinnausschüttungen. Die Ge-
winnausschüttungen (Dividen-
den) der Kapitalgesellschaft müs-
sen bisher die an ihr beteiligten
natürlichen Personen (Gesell-
schafter) nach Abzug von Wer-
bungskosten, z. B. Finanzie-
rungskosten für den Anteilser-
werb, zur Hälfte nach dem
allgemeinen Einkommensteuer-
tarif (Halbeinkünfteverfahren) ver-
steuern. 
Hierfür gilt aufgrund der Unter-
nehmensteuerreform die Abgel-
tungssteuer. Ab 2009 wird daher
die Gewinnausschüttung grund-
sätzlich mit 25 % versteuert. Für
den Zeitpunkt ist der Zufluss der
Dividende entscheidend. Bemes-
sungsgrundlage ist dabei die
Bruttoausschüttung. Werbungs-
kosten sind grundsätzlich nicht
mehr abziehbar. Auf Antrag des
Gesellschafters kann die Aus-
schüttung aber auch in die Ein-
kommensteuerveranlagung mit
dem allgemeinen Einkommen-
steuertarif einbezogen werden. 
Gehören die GmbH-Anteile beim

Gesellschafter zu einem Be-
triebsvermögen, ist eine Gewinn-
ausschüttung der GmbH ab 2009
mit 60 % steuerpflichtig und un-
terliegt dem allgemeinen Steuer-
satz (Teileinkünfte-Regelung).
Beteiligungsveräußerung. Mit
dem Wegfall des Halbeinkünfte-
verfahrens sind ebenfalls Ände-
rungen ab 2009 zu beachten: 
Wenn der Gesellschafter zumin-
dest 1 % an der GmbH beteiligt
ist und seinen Anteil mit Gewinn
verkauft – Veräußerungserlös ab-
züglich Anschaffungskosten –
wird der Gewinn bis Ende 2008
zur Hälfte versteuert. Nach der
Rechtslage ab 2009 muss der
Gesellschafter 60 % des Gewinns
nach den allgemeinen Regeln ver-
steuern. 
Wenn der Gesellschafter zu weni-
ger als 1 % an der GmbH beteiligt
ist, handelt es sich nur dann um
ein steuerpflichtiges Veräuße-
rungsgeschäft, wenn die Anteile
innerhalb eines Jahres verkauft
werden. Diese Rechtslage bleibt
unverändert, soweit der Steuer-
pflichtige die Anteile vor dem
01.01.2009 gekauft hat. 
Wird der Anteil nach dem
31.12.2008 erworben, ist der
Veräußerungsgewinn unabhängig
von der Behaltedauer wegen der
Abgeltungssteuer steuerpflichtig. 
Zinsen aus Darlehen. In jedem
Fall, bei dem der Gesellschafter
seiner GmbH zu fremdüblichen
Bedingungen ein Darlehen ge-
währt hat, sind die Zinsen in der
Einkommensteuerveranlagung
als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen zu versteuern. Sofern der Ge-
sellschafter zumindest 10 % an
der GmbH beteiligt ist, gilt dies
auch für die Jahre ab 2009. 
Ist die Beteiligung geringer, ist
der Zinssatz ab 2009 nach der Ab-
geltungssteuer mit 25 % steuer-
pflichtig. Auf Kapitaleinkünfte im
Betriebsvermögen ist die Teilein-
künfte-Regelung anzuwenden.
40 % des Gewinns bleiben steu-
erfrei, 60 % sind steuerpflichtig. 

Private Veräußerungen
Gewinne aus dem Verkauf von
Wertpapieren unterliegen – unab-
hängig von ihrer Behaltedauer –
ebenfalls der 25%igen Abgel-
tungssteuer. Die Abgeltungssteu-
er gilt grundsätzlich für alle Kapi-
taleinkünfte, die dem Anleger
nach dem 31.12.2008 zufließen. 
Bestandsschutz. Bei Wertpa-
pieren, sonstigen nicht als
 Finanzinnovation einzustufenden 
Kapitalforderungen und Termin-
geschäften, deren Anschaffungs-
zeitpunkt oder Rechtserwerb vor
dem 01.01.2009 liegt, greift ein
Bestandsschutz. Veräußerungs-
erfolge außerhalb der Jahresfrist
bleiben demnach auch nach
2008 steuerfrei. 
Bei Inhabern nicht kapitalgaran-
tierter Zertifikate gilt dieser
Schutz jedoch nur, wenn sie die
Papiere bereits vor dem
15.03.2007 erworben haben.
Wurde später erworben, unter-
liegt ihre Veräußerung oder Ein-
 lösung nach dem 30.06.2009
der Abgeltungssteuer. 
Kursgewinne aus vor 2009 er-
worbenen verzinslichen Kapital-
forderungen bleiben bei Einlö-
sung oder Rückzahlung steuer-
frei, sofern sie innerhalb der
Disagiostaffel limitiert wurden.
Das Fondsprinzip von Invest-
mentfonds bleibt – auch wenn
der Fonds  Veräußerungsgewinne
erst später an den Anleger
 ausschüttet – für alle Anschaf-
fungen auf Fondsebene vor dem
01.01.2009 aufrecht. Für die
ausgeschütteten Veräußerungs-
gewinne gilt auch dann die
 Steuerfreiheit, wenn man die
 Anteile an dem Investmentfonds
nach dem 31.12.2008 erwirbt.
Es erfolgt allerdings eine Nach-
versteuerung bei späterer Ver-
 äußerung der Fondanteile.

Einschränkungen 
Eine besondere Einschränkung
gilt für Verluste aus der Veräuße-
rung von Aktien, die ab 2009 an-

fallen. Diese dürfen nur mit Ge-
winnen aus der Veräußerung von
Aktien, nicht mit anderen Kapital-
erträgen verrechnet werden. 
Bis einschließlich 2008 realisier-
te Verluste werden bis Verlust-
zeitraum 2013 im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung
mit allen positiven Kapitalerträ-
gen verrechnet. 

Sparerpauschbetrag
Die Werbungskostenpauschale
von 51 Euro und der Sparerfreibe-
trag von 750 Euro gehen ab 2009
in einen als Sparerpauschbetrag
bezeichneten Abzugsbetrag von
801 Euro ein und bei zusammen-
veranlagten Ehegatten in einen
Betrag von 1602 Euro – unab-
hängig davon, wer die Einnahmen
 bezieht. Übersteigen die Wer-
bungskosten den Pauschbetrag,
besteht für  alle abgeltungssteuer-
pflichtigen Kapitaleinkünfte ein
Werbungskostenabzugsverbot.
Dieses Abzugsverbot gilt auch im
Fall der Antrags- oder Pflichtver-
anlagung. Nur bei Investment-
fonds bleibt es bei den bisheri-
gen Regelungen zum Werbungs-
kostenabzug auf Fondsebene.

Altersvorsorge
Die Produkte der Altersvorsorge
sind zu unterscheiden in:
• Produkte, deren Erträge als

Kapitaleinkünfte gelten. 
Meist sind das solche, bei denen
keine Auszahlung als lebenslan-
ge Rente erfolgt. Diese unter -
liegen der Abgeltungssteuer.
Ausnahme: Die Versicherungs-
leistung wird nach Vollendung
des 60. Lebensjahres und nach
Ablauf von 12 Jahren nach Ver-
tragsschluss ausbezahlt.
• Produkte, deren Erträge als le-

benslange Renten ausgezahlt
werden. Auf sie wird diese
Steuer nicht angewendet.

Für die Altersvorsorgeprodukte
„Rürup“- und „Riester“-Rente gilt
die Abgeltungssteuer nicht. 
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Abgeltungssteuer auf 
Kapitaleinkünfte
Auf Kapitaleinkünfte im Privatvermögen, z. B. Zinserträge,
wird ab dem 1. Januar 2009 eine Abgeltungssteuer von 25 %
zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer erhoben.
Der Schuldner oder die auszahlende Bank behalten die Steuer
direkt an der Quelle ein und führen sie an das Finanzamt ab. 
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